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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Lucernediving 

1 Anmeldung 
Die Anmeldung an einen Tauchkurs kann schriftlich, telefonisch oder mündlich erfolgen und ist 

verbindlich. Teilweise ist bei den Kursen die Teilnehmerzahl beschränkt. Kurzfristige Anmeldungen 

sind auf Anfrage hin möglich, können jedoch nicht immer gewährleistet werden. Die Kursbestätigung 

erfolgt schriftlich. Erst durch die Kursbestätigung ist eine Teilnahme garantiert.  

2 Zahlungsbedingungen 
Der gesamte Kursbetrag ist bis zur angegebenen Zahlungsfrist bar oder per Bankzahlung zu 

begleichen. Es sind ausschliesslich die im Detailprogramm und/oder Internet aufgeführten 

Leistungen im Kurspreis inbegriffen. Ist das Kursgeld bei Kursbeginn noch geschuldet, behält sich 

Lucernediving vor, den Teilnehmer vom Tauchkurs auszuschliessen. 

3 Rücktrittsbedingungen/Annullierungen 
3.1 Vor Beginn des Kurses/Events 
Abmeldungen müssen schriftlich oder mündlich bis spätestens 30 Tage vor dem gebuchten 

Kurs/Event bei Lucernediving eingereicht werden. Bis zum Beginn dieser Frist berechnet 

Lucernediving nur die Kosten der bereits abgegeben Theorieunterlagen. Nach Beginn dieser 

Annullierungsfrist wird der gesamte Kursbetrag in Rechnung gestellt. 

Bei Nichterscheinen am Kurstag werden keine Kosten zurückerstattet. 

Bei begründeter Verhinderung zu einem angemeldeten Kurs (Krankheit/Unfall unter Vorlegung eines 

Arztzeugnisses), kann der Kurs, sofern einer zustande kommt, während der nachfolgenden 300 Tagen 

nachgeholt werden. Danach verfällt jeglicher Anspruch zugunsten Lucernediving. Während des 

Kurses/Events 

3.2 Während des Kurses/Events 
Bei vorzeitigem Abbruch eines bereits gestarteten Kurses/Events besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung des Kursbetrags oder einen anteilsmässigen Betrag davon. 

Wird der bereits gestartete Kurs vom Teilnehmer infolge Krankheit oder Unfall (Vorlegung eines 

Arztzeugnisses) abgebrochen, liegt es im Ermessen von Lucernediving, einen anteilsmässigen Betrag 

der Kurskosten zurück zu erstatten. 

4 Kursunterbruch 
Kursunterbrechungen sind zwischen einzelnen Kursteilen bis zu 300 Tagen möglich. Bei längerer 

Unterbrechung muss der Kurs neu begonnen werden (PADI Standard). In diesem Fall verfällt jeglicher 

Anspruch zugunsten Lucernediving. 

5 Zusätzliche Kurslektionen 
Für das Verschieben/ Nachholen einzelner Lektionen oder zusätzlich notwendige Lektionen werden 

folgende Tarife angewandt:  

• Theorielektion (max. 2 Std.) CHF 70.–  

• Lektion Hallen- bzw. Freibad CHF 90.–  

• Lektion See (1 TG/Tag) CHF 120.–  

• Lektionen See (2 TG/Tag) CHF 180.–  

 

Diese Kosten sind im Voraus bar oder per Bankzahlung zu begleichen. 
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6 Kursabsagen/Programmänderungen durch Lucernediving 
Lucernediving behält sich das Recht vor, bei ungenügender Teilnehmerzahl oder anderen Umständen 

(z. B. höhere Gewalt etc.) einen Tauchkurs abzusagen.  Lucernediving führt den Tauchkurs nach 

Möglichkeit programmgemäss durch, behält sich aber das Recht vor, das Programm, Leistungen etc. 

zu ändern, wenn dies aufgrund objektiver Umstände notwendig erscheint. Wird seitens 

Lucernediving der Tauchkurs abgesagt oder kein Ersatzprogramm angeboten, hat der Teilnehmer 

Anspruch auf Rückerstattung der Tauchkurskosten und das bei Lucernediving gemietet 

Tauchmaterial. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

7 Versicherung 
Der Teilnehmer ist durch Lucernediving nicht versichert und nimmt auf eigenes Risiko an 

Tauchkursen/Events teil. Der Teilnehmer verpflichtet sich, selbständig für genügenden 

Versicherungsschutz zu sorgen. 

Es wird empfohlen eine Tauchversicherung abzuschliessen. 

8 Mietausrüstung 
Für Schäden, Diebstahl oder Verunreinigungen der Mietausrüstung ist der Kursteilnehmer gegenüber 

Lucernediving zum Ersatze verpflichtet. Die Beurteilung von Mietausrüstungen liegt alleine im 

Ermessen vom Lucernediving. Verloren gegangene Gegenstände werden Kostenpflichtig ersetzt. 

9 Tauchfähigkeit 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die ihm vorgelegten Formulare wahrheitsgemäss auszufüllen und 

den Kursleiter jederzeit und sofort über Änderungen des Gesundheitszustandes, welche die 

Tauchfähigkeit beeinflussen, zu informieren. Lucernediving behält sich vor, bei Bedenken Teilnehmer 

von Tauchkursen/Events auszuschliessen.  

10 Änderung der AGB 
Lucernediving behält sich vor, die AGB jederzeit zu ändern und/oder zu ergänzen. Die gültige Fassung 

ist jederzeit unter www.lucernediving.ch abrufbar. Änderungen oder Ergänzungen gelten als gültig 

vereinbart, wenn der Kunde ihnen nicht innert 30 Kalendertagen widerspricht. 

11 Gerichtsstand 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Luzern. Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
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